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§ 96 EStG 1988
 EStG 1988 - Einkommensteuergesetz 1988

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.01.2024

(1) Die Kapitalertragsteuer ist innerhalb folgender Zeiträume abzuführen:

1. a) Bei Einkünften aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 Z 1 und § 27 Abs. 5 Z 7, deren Schuldner

Abzugsverp ichteter (§ 95 Abs. 2 Z 1 lit. a) ist, hat der Abzugsverp ichtete die einbehaltenen Steuerbeträge

unter der Bezeichnung „Kapitalertragsteuer“ binnen einer Woche nach dem Zu ießen der Kapitalerträge

abzuführen, und zwar auch dann, wenn der Gläubiger die Einforderung des Kapitalertrages (zum Beispiel die

Einlösung der Gewinnanteilscheine) unterlässt.

b) Bei Zinsen aus Geldeinlagen bei Kreditinstituten und aus sonstigen Geldforderungen gegenüber Kreditinstituten

im Sinne des § 27a Abs. 1 Z 1 hat der Abzugsverp ichtete am 15. Dezember jeden Jahres eine Vorauszahlung zu

entrichten. Der Berechnung der Vorauszahlung sind folgende Werte zugrunde zu legen:

– Der Bestand an laufend verzinsten Geldeinlagen und sonstigen Geldforderungen zum letzten

vorangegangenen Jahresabschluss.

– Das bis 1. Dezember des laufenden Kalenderjahres ermittelte jeweilige arithmetische Mittel der den laufend

verzinsten Einlagen und sonstigen Geldforderungen zuzuordnenden Zinssätze des laufenden Kalenderjahres.

– Der bis 30. Oktober des laufenden Jahres angefallene Zinsaufwand für nicht laufend verzinste Geldeinlagen

und sonstige Geldforderungen. Dieser Zinsaufwand ist um 15% zu erhöhen.

Die Vorauszahlung beträgt 90% der aus diesen Werten errechneten Jahressteuer. Die restliche

Kapitalertragsteuer ist am 30. September des Folgejahres zu entrichten.

c) Bei Zinsen, die der beschränkten Einkommensteuerp icht gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b unterliegen, hat der

Abzugsverp ichtete die in einem Kalenderjahr einbehaltenen Steuerbeträge spätestens am 15. Februar des

Folgejahres zu entrichten.

d) Bei allen anderen kapitalertragsteuerp ichtigen Einkünften aus der Überlassung von Kapital hat der

Abzugsverp ichtete die in einem Kalendermonat einbehaltenen Steuerbeträge unter der Bezeichnung

„Kapitalertragsteuer“ spätestens am 15. Tag nach Ablauf des folgenden Kalendermonates abzuführen.
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2. Bei Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen und bei Einkünften aus Derivaten hat der

Abzugsverp ichtete die unter Berücksichtigung des Verlustausgleichs gemäß § 93 Abs. 6 einbehaltenen

Steuerbeträge unter der Bezeichnung „Kapitalertragsteuer“ spätestens am 15. Tag nach Ablauf des folgenden

Kalendermonats abzuführen.

3. Bei Einkünften aus Kryptowährungen hat der Abzugsverp ichtete die unter Berücksichtigung des

Verlustausgleichs gemäß § 93 Abs. 7 einbehaltenen Steuerbeträge unter der Bezeichnung „Kapitalertragsteuer“

spätestens bis zum 15. Februar des Folgejahres abzuführen.

(2) Die Kapitalertragsteuer ist an das für die Erhebung der Einkommen- oder Körperschaftsteuer des

Abzugsverpflichteten zuständige Finanzamt abzuführen.

(3) Der Abzugsverp ichtete hat innerhalb der im Abs. 1 festgesetzten Frist dem Finanzamt eine Anmeldung

elektronisch zu übermitteln. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, den Inhalt und das Verfahren der

elektronischen Übermittlung mit Verordnung festzulegen. In der Verordnung kann vorgesehen werden, dass sich der

Abgabenschuldner einer bestimmten ö entlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Übermittlungsstelle zu bedienen

hat.

Die Anmeldung ist innerhalb der im Abs. 1 angeführten Fristen auch dann einzureichen, wenn ein Steuerabzug nicht

vorzunehmen ist. In diesem Fall ist das Unterbleiben des Steuerabzugs zu begründen.

(4) Der Abzugsverp ichtete hat dem Empfänger der Kapitalerträge eine Bescheinigung über die Höhe der Einkünfte

und des Steuerbetrages, über den Zahlungstag, über die Zeit, für welche die Einkünfte gezahlt worden sind, und über

das Finanzamt, an das der Steuerbetrag abgeführt worden ist, zu erteilen. Die Höhe der Einkünfte gemäß § 98 Abs. 1

Z 5 lit. b und der darauf entfallende Steuerbetrag sind gesondert auszuweisen. Die Verp ichtung des

Abzugsverp ichteten entfällt, wenn die Kapitalerträge für seine Rechnung durch ein Kreditinstitut gezahlt werden und

wenn über die Zahlung eine der Bescheinigung gleichartige Bestätigung erteilt wird.

(5) Der Abzugsverp ichtete hat dem Empfänger der Kapitalerträge auf dessen Verlangen eine Steuerbescheinigung

(Steuerreporting) zu erteilen. Diese hat die für den Steuerp ichtigen relevanten Daten über die ihn betre enden

Geschäftsfälle und das für ihn verwaltete Kapitalvermögen eines Kalenderjahres zu enthalten. Dies betri t

insbesondere

– die Höhe der positiven und negativen Einkünfte, untergliedert nach § 27 Abs. 2, Abs. 3, Abs. 4 und Abs. 4a;

– die Höhe der Ausschüttungen und ausschüttungsgleichen Erträge gemäß § 186 des Investmentfondsgesetzes 2011

und § 40 des Immobilien-Investmentfondsgesetzes;

– die Höhe der insgesamt im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 93 Abs. 6 berücksichtigten negativen Einkünfte;

– die Höhe der für den Verlustausgleich im Rahmen der Veranlagung zur Verfügung stehenden Verluste;

– die einbehaltene und gutgeschriebene Kapitalertragsteuer;

– die berücksichtigten ausländischen Quellensteuern;

– die Anwendung von § 93 Abs. 4 sowie

– allfällige Änderungen der Depotinhaberschaft.

Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, die Art der Übermittlung, die Spezi kationen (Form, Struktur und

Inhalt) und Merkmale zur Überprüfung der Echtheit der Steuerbescheinigung im Wege einer Verordnung näher zu

bestimmen.
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